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Rickblick auf die 128, Fahresberfanumlung det
Appensellifchen Gemeinniitsigen Gefellfchaft

Montag, den 10. Oktober 1960 in Appenzell
mit Beginn um 10.30 Uhr im Hotel «Hecht»

Liebe Gemeinniitzige!

Zur diesjdhrigen Jahresversammlung der Appenzellischen Gemeinniitzigen
Gesellschaft waren ihre Mitglieder nach Appenzell eingeladen worden. Der
Préasident, Pfarrer J. Boni, konnte rund 90 Gesellschaftsmitglieder begriiBen,
unter thnen aus den Behdrden Appenzell Innerrhodens die Herren Land-
ammann Beat Dorig, Landammann Dr. A. Broger, die Regierungsrite F.
Koller, N. Senn, Dr. R. Broger, Bezirkshauptmann W. Steuble und Rats-
schreiber Dr. H. GroBer. Der Regierungsrat von Appenzell A. Rh. war durch
Regierungsrat ]. Stricker vertreten. Leider fiel unsere Jahresversammlung
mit der Jubildumsfeier der Bodensee-Toggenburg-Bahn und der Schweiz.
Jahresversammlung der «Stiftung fiir das Alter» zusammen, so daB sich
verschiedene Herren fiir das Fehlen an unserer Tagung entschuldigen
muBten.

Der Mitgliederbestand unserer Gesellschaft hat zum erstenmal die Zahl
2000 iiberschritten. Weil aber von dieser erfreulich hohen Mitgliederzahl
nur ein kleiner Teil die Moglichkeit besitzt, an unserer Jahresversammlung
teilzunehmen, so darf der Riickblick ‘'m Protokoll etwas ausfiihrlicher ge-
staltet werden, damit sich die Mitglieder, die nicht dabei sein konnten, iiber
die Verhandlungen orientieren kdnnen.

Letzter Jahresbericht des Prisidenten Pfarrer J, Boni

Die Versammlung nahm in lautloser Stille den 12. und letzten Jahres-
bericht ihres Prisidenten entgegen. Der Berichterstatter fiihrte darin aus,
daB unser Jahresriickblick in die Zeit falle, da die Gemeinniitzige Gesell-
schaft der Schweiz auf 150 Jahre ihres Bestehens zuriickblicken diirfe. Die
appenzellische Tochtergesellschaft ist 22 Jahre jiinger. Die Geschichte hat
immer das erste, aber nie das letzte Wort. Die Tétigkeit der Gemeinniitzigen
der Schweiz richtet sich nicht nach sprachlichen, konfessionellen oder po-
litischen Gesichtspunkten, sondern sie darf, wie auch die Offiziersgesell-
schaft in unseren beiden Halbkantonen verbinden und gemeinsam aufbauen.
Auch war der urspriingliche Sinn der Gemeinniitzigkeit nicht einfach Geld
einzusammeln und zu verteilen, Anstalten zu griinden und zu fiihren; viel-
mehr haben die Gemeinniitzigen der engern wie der weiteren Heimat alle
Fragen des offentlichen Wohls der Heimat besprochen, Fiir unser Land be-
kommen wir ein lebhaftes Bild dieser Zielsetzung, wenn wir das Schriftchen
<100 Jahre Jahrbiicher» unseres friitheren Ratschreibers Dr. Tanner von 1947
zur Hand nehmen. Fiir die Schweizerische Gemeinniitzige Gesellschaft hat
Zentralsekretir Dr. Walter Rickenbach eine gediegene Festschrift {iber die
150jahrige Titigkeit verfaBt. In den dreiBiger Jahren des letzten Jahrhun-
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derts wurde die Freiheit der Gesellschaft vom Staate, d. h. ihr eigenstin-
diges Schaffen besonders betont. Man wollte noch nicht alles und jedes dem
Staate aufbiirden. «Lieber» — so heiBt es — «mdge die Gesellschaft durch
kraftige Tatigkeit die Aufmerksamkeit der Regierungen auf sich lenken»
und jedes Mitglied solle sich zur Pflicht machen, gemeinniitzig denkende,
angesehene Personlichkeiten, und namentlich auch Mitglieder der o6ffent-
lichen Behdrden zur tidtigen Mitarbeit gewinnen. Der Bericht schildert dann
den EinfluB Johann Caspar Zellwegers wihrend der ersten Jahrzehnte auf
die Schweizerische Gemeinniitzige Gesellschaft, die unser Appenzeller wie-
derholt neu belebte.

Unsere Appenzellische Gesellschaft trat der Schweizerischen Gemeinniit-
zigen Gesellschaft im Jahre 1832 bei und wir freuen uns in diesem Jubel-
jahre schweizerischer Gemeinniitzigkeit, daB von unserem kleinen Lande
aus so viel gute Saat ausgestreut wurde. Was Wunder, daB auch unsere
heutige Gesellschaft so lebenskréftig ist und ausgerechnet im Jahre 1960
einen Mitgliederbestand von 2069 erreichen darf! Redaktor Dr. Alfred Bol-
linger hat in Nr. 174 der «Appenzeller Zeitung» vom 27. Juli a.c. den be-
deutenden Anteil der Appenzeller am Wirken der Schweizerischen Gemein-
niitzigen Gesellschaft dargestellt und wir wiinschen mit ihm der Jubilarin,
daB sie immer wieder jene einsatzbereiten Personlichkeiten finden mdge,
die nicht um Geldes Lohn, sondern der Sache zuliebe bescheiden dienen
wollen. In den appenzellischen «Verhandlungen der AGG, nebst Beobach-
tungen, Erfahrungen und Winken das Gemeinwohl des Vaterlandes zu for-
derny, einer Schrift vom Jahre 1833, steht: «Die Bildung des Menschen-
geschlechtes geht wahrhaftig langsamen Schrittes., und wer darin der Zeit
voreilt, wird fallen, ehe der Zweck erreicht wird.» Wie schollenverbunden
unsere AGG damals war, geht aus den Verhandlungen hervor, wobei Alt-
Revisionsrath Preisig in Biihler iiber das wiinschbare Verhiltnis des Wie-
senbaues zum Ackerbau, Lieutnant Hugener iiber Futterkrduterbau, Lehrer
Baumann iiber Diinger und Diingerbereitung, Aktuar Zellweger iiber den
Erdapfelbau zu sprechen hatten und die AGG die Samenverteilung sich zur
Aufgabe machte und schlieBlich die Forderung nach inldndischem Thee ge-
stellt wurde, Es heiBt dort: «Unsere schweizerischen Berge und Thiler sind
so reich an gewiirzigen Krdutern aller Art, welche sich zu Thee fiir die
verschiedenen Umstinde menschlicher Leiden eignen, daB es eine wahre
Verschwendung zu nennen ist, groBe Summen Geldes alljdhrlich fiir den
fremaen Thee ins Ausland zu senden; des Umstandes nicht zu gedenken,
daB® dem chinesischen Thee keineswegs die Vorteile alle zukommen, welche
so theuer bezahlt werden. Richten wir daher unsere Blicke immer mehr auf
die Gewichse des eigenen Landes, so werden wir weit seltener in den Fall
kommen, nach auslandischen Produkten liistern zu werden.»

Der Bericht tritt dann auf die Jahresgeschédfte ein und erwédhnt, daB sich
der Vorstand intensiv mit der

Alterspflege im Kanton Appenzell

beschiftigte. Er dankt Gemeindeschreiber A.Brunner, Herisau, daB er in
eimer Anzahl von Gemeinden seinen grundlegenden Vortrag vom letzten
Jahre wiederholt hat. Durch Verbesserung der Altersrenten, durch Pflege
des Familiensinnes, durch Ortliche Alterspflege, durch Altersheime in den
Gemeinden konnte vielen Alten geholfen werden. Der Kanton leistet heute
an die Stiftung «Fiir das Alter» einen Jahresbeitrag von 2000 Fr. Ob der
Fonds fiir die kantonale Altersversicherung, von dem ein Saldo von un-
gefihr 1,2 Millionen Fr. iibrig bleiben soll, jetzt schon oder iiberhaupt ein-
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mal fiir die Férderung von Gemeindealtersheimen in Anspruch genommen
werden kann und wird, beschidftigt die Gemeinniitzigen. Ueber die Ver-
zweiflung der Alten, die zunehmende Selbstmordneigung in den européi-
schen Lidndern konnte der aufmerksame Zeitungsleser im letzten Jahre viel
erfahren, Forscht man nun nach den Beweggriinden fiir derartige Gefah-
ren, so stoBt man fast iiberall auf die gleichen Angaben. Ob in reichen oder
armen Landern, die Alten sind durch die oft plétzliche Verdnderung ihrer
sozialen Stellung, durch den Verlust einer Tatigkeit, die sie ausfiillte und
ithrem Leben einen Sinn gab, iiberall gleich stark beunruhigt und verzwei-
felt. Vielen ist es unmoglich, die Konsequenzen aus ihrem Isoliertsein von
der bisherigen Lebensgemeinschaft innerlich zu bewiltigen, daB ihnen ihr
weiteres Dasein noch lebenswert erscheint. Besonders schwer ist es fiir Un-
verheiratete, Verwitwete und Geschiedene, allein zu stehen.

Es geht offenbar gar nicht in erster Linie um duBere, materielle Sicher-
stellung des Alters, als vielmehr um innere Vereinsamung der alten Men-
schen, daB niemand an ihrem Ergehen Anteil nimmt, daB niemand sie
braucht. Und da wird dieses Problem zu einer ganz konkreten Aufgabe,
nicht fiir die Organisationen und staatlichen Einrichtungen, sondern fiir
den Einzelnen. Keine noch so guten Altersversorgungen und Betreuungs-
probleme kénnen iiber die Leere hinweghelfen, das kann nur der Einzelne,
wenn er sich ganz persdnlich Gedanken dariiber macht, wie er einen ver-
einsamten, alten Menschen wieder neu am Leben teilnehmen lassen kann.
Wichtig ist, daB wir auch in unsern alten Tagen tdglich und stiindlich etwas
vorhaben oder uns vornehmen. Der alt gewordene Mensch tut gut daran,
sich selber Pflichten zu setzen fiir jede kommende Stunde, fiir jeden kom-
menden Tag. Von dem leider im vergangenen Jahre verstorbenen Professor
Hanselmann darf gesagt werden, daB sein ganzes Wirken darauf ausge-
richtet war, den Mitmenschen zu helfen und so schenkte er uns die prich-
tige Wegleitung: «Alt werden — Alt seiny,

Eheberatung

Nach zweijadhriger Vorbereitungszeit konnte am 27, juni 1960 unter dem
Patronat der Appenzellischen Gemeinniitzigen Gesellschaft in Verbindung
mit dem kantonalen Kirchenrate und den Gerichtsbehdrden eine Appenzell
A. Rh. Eheberatungsstelle eréffnet werden. Sie wird betreut von einer Sub-
kommission der AGQG, die sich zusammensetzt aus Vertretern des Kirchen-
rates, der kantonalen Gerichtsbehdrden, der AGG, des Aerztestandes, der
Frauenorganisationen und dem Eheberater. Als Eheberater konnte Pfarrer
Karl Schenk in Reute gewonnen werden. Nachdem er sich auf seine Auf-
gabe gewissenhaft vorbereitet hatte, fiihrte sich Pfarrer Schenk, seiner Art
entsprechend, bescheiden und verantwortungsbewuBt als treuer Diener in
der Sache in sein Amt ein. Sein Dienst geht nach den beiden Richtungen:
Hilfe und Beratung bei bedrohten und gefihrdeten Ehen zu leisten und
durch Aufkldrung in Kirchgemeinden, Vereinen, Schulen, Fabrikbetrieben
und Jugendverbidnden der Ehenot vorzubeugen. Die drei Initianten der Ehe-
beratung, Kirche, Staat und Gemeinniitzige Gesellschaft werden dem jun-
gen Werke beistehen, Wir wiinschen der jiingsten Tochter unserer Gesell-
schaft Gottes Segen auf ihren Lebensweg. Ein bescheidener Anfang und
eine gesunde organische Entwicklung haben erfahrungsgemidB zu Erfolg
gefiihrt, eher als eine groBartige, finanzielle Aufmachung, die oft viel ver-
spricht, aber wenig hilt. Als erster Prédsident der Eheberatungsstelle fiir den
Kanton Appenzell A. Rh. amtet in verdankenswrrter Weise Pfarrer . Zol-
liker, Kirchenrat, Rehetobel.
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Invalidenversicherung

Aui 1. lanuar 1960 konnte das von der Bundesversammlung einhellig gut-
getieiBene Gesetz iiber die Invalidenversicherung in Kraft gesetzt werden.
Die ersten Renten werden bereits ausbezahlt und wie gliicklich diirfen wir
dariiber sein, daB in vielen Familien, in denen ein Invalider lebt, nun eine
herrliche Hilfe zur Ueberwindung einer oft groBen Not lindernd wirkt. Nach
wie vor hat die Eingliederung der Behinderten ins Erwerbsleben den Vor-
rang, aber wenn irgendwo, so gilt hier: Was ihr dem Geringsten meiner
Brider getan habt, das habt ihr mir getan. Die Mitwirkung der Arbeitgeber-
schaft bei der Eingliederung, die Arbeitsgruppen fiir die Ausbildung, die
Berufsberatung Behinderter, die Schaffung von notwendigen Anstalten und
Schulen, der Invalidensport u. a. m. bieten gemeinniitzigen Kreisen viele Ar-
beitsgelegenheiten und es ist eine Freude zu sehen, wie hier 6ffentliche Hand
und Gemeinniitzigkeit zusammenspannen. Bei dieser Gelegenheit darf auch
bemerkt werden, daB der Bau der Sehschule in St. Gallen der Vollendung

entgegengeht und so die Pleoptik- und Orthoptikbestrebungen fiir die Ost-
schweiz ihren Sitz haben werden.

Das Jahrbuch iiber das Jahr 1959.

Der Ziircher Dr. Walter Bodmer, ein Fachmann der Textilbranche, hat fiir
das 87. Heft der «Appenzellischen Jahrbiicher» eine iiberaus geschitzte Ar-
beit «Textilgewerbe und Textilhandel in Appenzell A. Rh. vor 1800» verfaBt.
Diese Arbeit ist ein Meisterwerk an Griindlichkeit, Aufbau und Formulierung
und ein Beweis dafiir, wie die AGG als Historische Gesellschaft fiir den
Kanton Appenzell tatig ist.

Der Bericht spricht auch dem Redaktor des Jahrbuches, Dr. Walter Schlédp-
fer, den Chronisten und den Verfassern von Nekrologen den besten Dank
aus. Freudige Anerkennung erfahrt auch die Mitgliederwerbung unter der
Lertung unseres Werbechefs, Gemeindehauptmann Walter Bleiker. Die Neu-
werbung von 196 Mitgliedern verdanken wir vor allem den Vertrauensmin-
nern von Herisau, Gais, Appenzell und Reute. Eine wertvolle Statistik iiber
die Zusammensetzung unserer Mitglieder nach Orten schenkte uns Hans Wid-
mer-Baumann, Waldstatt. lhr ist zu entnehmen, daB gegenwirtig 79,9 %
unserer Mitglieder AuBerrhoder, 9,8% Innerrhoder sind, widhrend 9,6% in
andern Kantonen wohnen und 0,7 % im Ausland weilen.

Anstalt Wiesen.

Im Jahre 1849 wurde auf Grund eines Verméchtnisses der Gattin des Alt-
Landammann Schldpfer von Herisau die Rettungsanstalt Wiesen gegriindet,
mit dem Zweck, verwahrloste Kinder aufzunehmen und zu erziehen. Im Jahre
1922 erhielt die Anstalt neue Statuten und im Jahre 1933 wurde mit Zustim-
mung der AGG die Erziehungsanstalt Wiesen mit Liegenschaften, totem und
lebendigem Inventar, Geb&dulichkeiten und Boden der Stiftung Kinderheime
«Gaft hilfty geschenkt. Die Stiftung «Gott hilfts in Zizers ist gemaB der
Schenkungsurkunde verpflichtet, in den schenkungsweise erhaltenen Liegen-
schaften ein Kinderheim zu fiithren, welches in erster Linie Kindern aus dem
Kanton Appenzell A. Rh. dienen soll. Die Liegenschaften diirfen weder ver-
kauft, noch mit Grundschulden belastet werden. Falls die Stiftung «Gott
hilft» das Kinderheim nicht mehr betreiben konnte, wiirden die Liegenschaf-
ten wieder an das Wiesenkomitee zuriickfallen, falls dieses Wiesenkomitee
nichiht mehr bestehen sollte, so fielen sie an den Kanton Appenzell A.Rh.
Durcch Schreiben vom 6. juli 1960 beantragt nun das Wiesenkomitee, das
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Restvermdgen von 21000 Fr. der Stiftung «Gott hilfts, im speziellen dem
Erziehungsheim Wiesen zu schenken und ihr auch den Fonds fiir entlassene
Zoglinge im Betrage von 6800 Fr. treuhdnderisch zu iiberlassen. Nachher
mochte sich das Wiesenkomitee auflésen. Der Vorstand stimmt den An-
tragen des Wiesenkomitees zu.

Abschied.

Der Préasident verlas die Namen von 36 Mitgliedern, die im Laufe des
Jahres verstorben waren und die Versammlung nahm in stillem Gedenken
von ihnen Abschied. Hierauf nannte er die Namen von 32 Mitgliedern, die
der Gesellschaft 50 und mehr Jahre die Treue gehalten haben. Dann schloB
unser Président, Pfarrer ]. Boni, seinen Bericht mit folgenden Worten: Und
nun soll ich von Ihnen Abschied nehmen, Abschied nehmen, sagt der Fran-
zose, c’est un peu mourir! So schmerzt es auch mich, obwohl es nun sein
muB. Gemeinniitzig werde ich weiter bleiben und unserer groBen Sache die
Treue halten. Auf den dunkelsten Blattern der Geschichte, wie wir sie heute
erleben, ist fiir den Gemeinniitzigen immer noch ein Abglanz gottlichen Sin-
nes, erkennbar freilich nicht fiir das Auge der Wissenschaft, sondern fiir
den hellseherischen Blick des glaubigen Herzens. Und Perikles schrieb: «Das
Gliick liegt in der Freiheit — die Freiheit aber liegt in der Tapferkeit.» So
befehle ich unsere Sache dem Machtschutze Gottes und wiinsche der Appen-
zellischen Gemeinniitzigen Gesellschaft durch alle Zeiten seinen Segen.

Durch anhaltenden Beifall verdankte die Versammlung die gehobene Be-
richterstattung.

Die iibrigen Geschifte

Das Protokoll iiber die Jahresversammlung vom 5. Oktober 1959 in Tro-
gen wurde genehmigt und verdankt,

Die Gesellschaftsrechnung, gefiihrt von Kassier H. Rechsteiner, mit Fr.
26 861.85 Einnahmen und Fr. 23 467.60 Ausgaben und einem Einnahmen-
iberschuB von Fr. 3394.25 wurde genehmigt. Das Gesamtvermdgen erreicht
den Betrag von Fr, 313 461.56. Die Versammlung stimmte auch allen Be-
triebs- und Vermdégensrechnungen der Subkommissionen pro 1959 nach An-
tragen der Revisoren zu.

Auf Antrag des Vorstandes beschloB die Gesellschaft Subventionen an
44 Institutionen im Gesamtbetrage von 12450 Fr.

Die Wahlen: Prasident Pfarrer J. Boni teilte mit, daB er nach Bern iiber-
siedle in die Nidhe seiner beiden Sohne und daB er deshalb schon im Friih-
jahr seine Demission als Vorstandsmitglied und als Préasident der Gesell-
schaft eingereicht habe. Die verbleibenden Vorstandsmitglieder wurden be-
statigt. Auf Vorschlag des Vorstandes wurde als 7. Mitglied Alt-Bankdirek-
tor Walter Preisig, Herisau, gew#hlt. Vizeprdsident Landammann Beat Do-
rig wiinschte sein Amt als Vizeprédsident zu behalten. Der Vorstand schlug
deshalb den neugewidhlten Walter Preisig, der schon friiher wahrend Jahren
dem Gesellschaftsvorstande angehort hatte, als neuen Prédsidenten vor, Un-
ter dem Beifall der Versammlung wurde Walter Preisig zum Présidenten
ernannt. Hans Rechsteiner, Niederteufen, wurde als Kassier bestitigt.

Als Rechnungsrevisoren fiir die Gesellschaftsrechnungen wurden die bis-
herigen bestimmt, ndmlich Jakob Styger-Knopfel, Stein und Paul Hunziker,
Lenzerheide. Die Wahl der Subkommissionen und der weiteren Rechnungs-
revisoren wurde dem Vorstande iiberlassen.
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Ehrungen

Alt-Nationalrat Albert Keller in Reute gehorte zwei Jahrzehnte dem Vor-
stande an und leistete als Vizeprdsident, als Président der Stiftung <Fiir
das Alters» und als Mitglied der eidg. Kommission derselben hervorragende
Arbeit. Wahrend seiner Amtszeit als Vorstandsmitglied setzte er seine reiche
Erfahrung auf so manchem Gebiete in selbstloser Weise fiir die Sache der
Gemeinniitzigkeit ein.

Redaktor Dr. Alfred Bollinger, Herisau, wirkte wiahrend einem Jahrzehnt
als Aktuar, Werbeleiter, Mitglied der Redaktionskommission des Jahrbuches
und in einer Reihe von Subkommissionen mit unermiidlichem FleiBe mit. Mit
groBter Zuverlédssigkeit leistete er fiir die Gesellschaft eine auBerordentliche
Arbeit, fiir die er jeweils auch einen Teil seiner Ferien verwendete.

Im Namen des Vorstandes schligt der Prédsident der Versammlung vor,
den beiden Minnern ihren auBerordentlichen Einsatz fiir die Sache der Ge-
meinniitzigen Gesellschaft durch die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft an-
zuerkennen. Diesem Vorschlage stimmte die Versammlung freudig zu.

Landammann Beat Dorig schilderte in feiner Weise die langjdhrige Arbeit
des abtretenden Pridsidenten Pfarrer Josef Béni, Trogen. Der Gemeinde
Trogen diente er 25 Jahre als Pfarrer, viele Jahre als Schulprisident, er ar-
beitete in zahlreichen Kommissionen der Gemeinde mit, er war Initiant des
Kinderdorfes Pestalozzi, an der Kantonsschule unterrichtete er als Religions-
und Philosophielehrer. Unserer Gesellschaft trat er im Jahre 1936 bei, 1940
wurde er in den Vorstand gewihlt, in welchem er von 1943 bis 1948 das
Aktuariat besorgte und von 1948 bis 1960 stand er der AGG als initiativer
Prisident vor. Wihrend seiner Prisidialzeit ist die Mitgliederzahl von rund
1300 auf iiber 2000 angewachsen, das Gesellschaftsvermdgen von 135000
auf 313000 Fr. gestiegen, Pfarrer Boni wirkte bahnbrechend bei der Griin-
dung des appenzellischen Sduglingsheimes in Biihler, des Ostschweiz. Wohn-
und Altersheims fiir Taubstumme in Trogen und andern Institutionen mehr.
Der Vizepridsident spricht Pfarrer J. Boni den wohlverdienten Dank fiir seine
groBe Arbeit, fiir seine unzdhligen Handreichungen, fiir Miihen und Sorgen
wihrend eines Vierteljahrhundert im Dienste der Nichstenliebe aus. Er be-
antragt im Auftrage des Vorstandes, den Scheidenden zum Ehrenmitglied
zu ernennen, Durch Erheben von den Sitzen beschlieBt dies die Versamm-
lung einhellig mit groBem Beifall.

Priasident Boni verdankt die Ehrung mit herzlichen Worten. Er hat viel
Schiones im Appenzellerlande und besonders auch im Vorstande der AGG
erlebt, so wird ihm der Abschied schwer. In all den Jahren schlich sich kein
MiBton in die gemeinsame Arbeit. Besonders erfreute ihn immer wieder
das reibungslose Zusammenstehen von Inner- und AuBerrhoden auf gemein-
niitzigem Felde. Er wird stets gerne an die Stdtten seines Wirkens und an
die Jahresversammlungen der Gemeinniitzigen Gesellschaft im besonderen
zuriickkehren.

Nationalrat Albert Keller dankt in warmen Worten fiir die ihm und sei-
nem langjdhrigen Vorstandskollegen Dr. Alfred Bollinger zugekommene
Ehrung.

Der neue Pridsident, Walter Preisig, dankt fiir das Vertrauen, das ihm
durch die Wahl als Vorsitzender der Gesellschaft entgegengebracht wurde.
Er will sich Miihe geben, das Vertrauen zu rechtfertigen und er zdhlt auf
die Mitarbeit der iibrigen Vorstandsmitglieder.
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Bedeutung und Aufgaben des Vormundschaftswesens

Alt-Regierungsrat Karl Miiller, Appenzell, hielt als erfahrener Kenner der
Materie ein aufschluBreiches Referat iiber das Vormundschaftswesen, dessen
vornehmster Zweck der Schutz und die Fiirsorge hilfsbediirftiger Personen
ist, sei es des unbeholfenen Kindes, sei es des Erwachsenen, der wegen kor-
perlicher oder geistiger Gebrechen nicht in der Lage ist, sich im Leben zu
behaupten. In einem interessanten Ueberblick zeigt der Referent die Ent-
wicklung des Vormundschaftswesens von den ersten Anfidngen bis zur Schaf-
fung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches durch Prof, Dr. Eugen Huber.
Der Schopfer des ZGB hat dabei auf das geschichtlich Gewordene und auf
die Eigenart der Kantone Riicksicht genommen und manche bedeutsame Re-
gelung dem kantonalen Recht vorbehalten.

Die Vormundschaft stellt ganz wesentlich Ersatz der elterlichen Gewalt
und Fiirsorge dar. «Gute Eltern nachzuahmen, soll oberstes Bestreben des
Vormundes sein», sagt ein Kommentar des Rechts. Friiher stand nicht die
Fiirsorge um die Person des Miindels, sein persénliches Wohlergehen, son-
dern die Sorge um die Erhaltung des Vermodgens im Interesse der Erben —
spater librigens im Interesse der Armenpflege — im Vordergrund. Auch
noch im Appenzellischen Landbuch von 1828 stand ganz augenscheinlich die
Sorge um das Vermégen im Vordergrund. Mit dieser Auffassung hat das
ZGB endgiiltig gebrochen. Seine Grundtendenz ist die personliche Fiirsorge
und der Schutz des Miindels. In den Art. 405 und 406 des ZGB wird ein-
fach und klar gesagt, daB der Vormund des Unmiindigen fiir den Unterhalt
und die Erziehung das Angemessene anzuordnen habe und es werden ihm
zu diesem Zwecke weitgehend die gleichen Rechte wie den Eltern einge-
rdumt. Dem Vormund des Entmiindeten (Erwachsenen) wird vorgeschrieben,
daB sich seine Fiirsorge fiir sein Miindel auf den Schutz und den Beistand
in allen persdnlichen Angelegenheiten zu erstrecken habe., Die soziale Ten-
denz kommt darin zum Ausdruck, daB die Entmiindung (Volljahriger) in
erster Linie zum Schutze des Einzelnen erfolgen, gegebenenfalls aber auch
zum Schutze der Familie und der groBeren Gemeinschaft dienen miisse, was
vor allem in den Entmiindungsgriinden bei Trunksucht und lasterhaftem Le-
benswandel zum Ausdruck kommt. Der erste Titel des Vormundschaftsrech-
tes (allgemeine Ordnung der Vormundschaft) handelt von den Organen,
den Bevormundungsféllen, der Zustdndigkeit, der Bestellung des Vormun-
des und schlieBlich von der Beistandsschaft. Der zweite Titel iiber die Fiih-
rung der Vormundschaft ist aufgegliedert in einen Abschnitt iiber das Amt
des Vormundes und in einen solchen iiber das Amt des Beistandes, in einen
weiteren iiber die Mitwirkung der vormundschaftlichen Behérden und in
einen letzten Abschnitt iiber die Verantwortlichkeit der vormundschaftlichen
Organe. Der dritte Teil behandelt das Ende der Vormundschaft.

Vormundschaftsbehorden gibt es grundsétzlich drei, zwei staatliche und
eine mehr oder weniger private, die Vormundschaftsbehdrde ersetzende.
Staatliche vormundschafitliche Behorden sind die Vormundschaftsbehorde
und die Aufsichtsbehtérde, wobei es den Kantonen vorbehalten ist, die Auf-
sichtsbehdorde in eine untere und obere aufzugliedern. An Stelle der Vor-
mundschaftsbehérde kann in ganz bestimmten Fillen der sogenannte Fa-
milienrat treten, der von der Aufsichtsbehtrde auf Antrag von zwei nahen,
handlungsfihigen Verwandten oder einem Verwandten und dem Ehegatten
des Bevormundeten gewihlt wird und aus wenigstens drei zur Besorgung
der Vormundschaft geeigneten Verwandten zusammengesetzt ist. Diese Fa-
milienvormundschaft darf freilich nur dann ausnahmsweise angeordnet wer-
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den, wenn es wichtige Interessen des Bevormundeten, z. B. die Fortfiihrung
eines Gewerbes oder einer Gesellschaft rechtfertigen.

Die Aufgaben der vormundschaftlichen Behérden und der Aufsichtsbehor-
den sind in Art. 420—422 des ZGB geregelt. Sie bestehen im wesentlichen
in der Aufsicht iiber die Fiihrung der Vormundschaft durch den Vormund,
bzw. den Beistand oder den Beirat, in der Priifung und Erteilung oder Ver-
weigerung der Genehmigung von Berichten und Rechnungen und in der Zu-
stimmung zu bestimmten Handlungen. Die Auisicht kommt im wesentlichen
zum Ausdruck in der Erteilung von Weisungen und Vorschriften, z. B, iiber
die Anlage der Barschaft des Miindels, iiber die Liquidation oder Weiter-
fiibrung eines Geschiftes, iiber die VerduBerung von Grundstiicken usw.
Zustandig ist grundsidtzlich die Vormundschaftsbehdrde des Wohnsitzes. Die
Aufsicht erstreckt sich sodann auch auf die Behandlung von Beschwerden
gegen die Handlungen und Unterlassungen des Vormundes. Die meisten die-
ser zustimmungsbediirftigen Handlungen betreffen die Fragen der Ver-
mogensverwaltung. In Fragen der personlichen Fiirsorge fiir das Miindel,
z. B. in wichtigen Vertrigen iiber die berufliche Ausbildung oder der Unter-
bringung in einer Erziehungsanstalt, einer Versorgungs- oder Heilanstalt
ist die Zustimmung der Vormundschaftsbehdrde erforderlich. Weiter ist die
Zustimmung notwendig bei Adoption eines Bevormundeten, beim Biirger-
rechtserwerb oder -verzicht. Die Unmiindigen gruppieren sich aus Schutz-
bediirftigen im jugendlichen Alter und Miindigen, die infolge korperlicher
oder geistiger Schwichen und Gebrechen einen besonderen Schutz nétig
haben. Art. 368 bestimmt, daB unter Vormundschaft jede unmiindige Per-
son gehore, die sich nicht unter elterlicher Gewalt befindet. Unmiindig sind
Personen, die das 20. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Eine Ausnahme
besteht nur bei Heirat, die macht miindig. In gewissen Féllen kénnen auch
Unmiindige iiber 18 Jahren von der Aufsichtsbehérde miindig erkldart wer-
den, sofern die Eltern zustimmen. Wo die elterliche Gewalt besteht, gibt es
grundsidtzlich keine Bevormundung. Die elterliche Gewalt kann verloren
gehen durch den Tod beider Eltern oder durch Entzug derselben durch
Strafurteil. Das auBereheliche Kind fillt mit der Geburt nicht in die elter-
liche Gewalt der Mutter, sondern es wird ihm ein Beistand gegeben. Erst
nach der Durchfiihrung eines allfilligen Vaterschaftsprozesses oder nach
Ablauf der Klagefrist wird der Beistand durch einen Vormund oder bei An-
erkennung oder Zusprechung mit Standesfolge eventuell auch durch den
Vater ersetzt.

Entmiindungsgriinde gibt es deren vier, die die Unterstellung eines Miin-
digen unter einen Vormund nétig machen. Unter Vormundschaft gehort jede
miindige Person, die infolge Geisteskrankheit oder Geistesschwiche ihre An-
gelegenheiten nicht selbstdndig zu besorgen vermag. Diese Entmiindung darf
aber erst nach Einholen des Gutachtens eines Sachverstdndigen erfolgen.
Eine Person ist auch zu entmiindigen, wenn sie durch Verschwendung, Trunk-
sucht, lasterhaftem Lebenswandel und MiBwirtschaft sich oder die Familie
der Gefahr eines Notstandes oder der Verarmung aussetzt. Erforderlich ist
auch hier, wie im ersten Entmiindungsgrund, daB diese Person zu ihrem
Schutze dauernd des Beistandes und der Fiirsorge bedarf. Zu entmiindigen
ist ferner jede miindige Person, die zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr
und dariiber verurteilt worden ist. Der Grund liegt nicht in der Verfehlung,
welche der Verurteilte begangen hat, sondern in der Notwendigkeit, die In-
teressen des Straflings widhrend der Strafzeit zu wahren. Es besteht auch
die Moglichkeit, daB der bisherige Vormund diesen weiter betreut, vielleicht
als Patron, sofern nach der bedingten Entlassung die Vormundschaft auf-
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gehoben wurde. Bei der bedingten Entlassung ist dem Entlassenen eine
Probezeit aufzuerlegen; er kann unter Schutzaufsicht gestellt werden. Der
Zweck dieser Schutzaufsicht ist die Unterstiitzung des Entlassenen mit Rat
und Tat. Endlich kann einer miindigen Person auf ihr eigenes Begehren
ein Vormund gegeben werden, wenn sie dies wiinscht mit Riicksicht auf
Altersschwiche, anderer Gebrechen oder Unerfahrenheit in der Besorgung
ihrer Angelegenheiten.

«Gute Eltern nachzuahmen, soll die oberste Richtschnur des Vormundes
sein.» In seinen Aufgabenkreis gehdren a) die Stellvertretung in allen recht-
lichen Angelegenheiten; b) die Vermdgensverwaltung; c¢) die persdnliche
Fiirsorge. Die letzte umfaBt die Sorge fiir die geistige und korperliche Wohl-
fahrt des Miindels. Der Vormund hat die Pflicht fiir den Unterhalt und die
Erziehung seines Miindels zu sorgen. Er beriicksichtigt die Interessen, die
Fahigkeiten, Anlagen und Neigungen, sowie die sonstigen Verhiltnisse des
Bevormundeten, um ihn zu einem bestimmten Lebensberuf vorzubereiten.
Oekonomische Ueberlegungen haben sich dem Wohlfahrtsinteresse des Miin-
dels unterzuordnen. Wenn der Vormund nicht in der Lage ist, die Ideal-
16sung, ndmlich die Aufnahme des Miindels in seine eigene Familie aufzu-
nehmen, zu verwirklichen, so wird entweder die Versorgung in einer Fremd-
familie oder in einem Erziehungsheim in Frage kommen. Heimversorgung
steht bei Sduglingen im Vordergrund, bis sich fiir sie eine Pflegefamilie
gefunden hat. Taubstumme, Schwachsinnige oder blinde Kinder werden in
eine geeignete Anstalt gebracht. Anstaltsversorgung wird auch notwendig,
wenn der Unmiindige ernsthafte Erziehungsschwierigkeiten bereitet, denen
im Rahmen einer Familie nicht mehr begegnet werden kann. Eine ernste
Pflicht erwidchst dem Vormund bei der Unterbringung in Pflegefamilien.
Ein bevormundetes Kind, das ja haufig aus zerriitteten Verhaltnissen stammt,
braucht Liebe und Zuneigung, aber auch Pflegeeltern, die in geistiger, cha-
rakterlicher Hinsicht ihrer schweren Aufgabe gewachsen sind und die ein
Pflegekind nicht des Kostgeldes oder der Arbeitskraft wegen wiinschen. In
verschiedenen Kantonen bestehen gesetzliche Erlasse iiber die Kontrolle von
Pflegekinder-Verhédltnissen, aber trotzdem obliegt dem Vormund die ernste
Pflicht, sich um das Wohlergehen seines Miindels zu kiimmern, um recht-
zeitig allfillig notwendige Anordnungen treffen zu kénnen. Die berufliche
Ausbildung eines Pflegekindes darf nie an den finanziellen Mitteln schei-
tern. Staatliche und private Hilfstdtigkeit sind hier unter Umstinden ein-
zusetzen. Auch das mit geistigen Gaben bescheiden ausgeriistete Kind, das
blinde, taubstumme oder sonstwie gebrechliche Kind sollte den Segen einer
niitzlichen Arbeit erfahren diirfen,

In der religiosen Erziehung stehen dem Vormund die gleichen Rechte zu
wie den Eltern. In den meisten Féllen ist die Konfession durch die Eltern
vorbestimmt. Man wird deshalb auch einen Vormund aus der gleichen Kon-
fession ernennen, MuB indessen iiber das Glaubensbekenntnis eines Miin-
dels eine Verfiigung getroffen werden, so ist der Entscheid der Heimat-
gemeinde einzuholen. Als landesiiblich gilt beim auBerehelichen Kinde, daB
die Konfession von der Mutter bestimmt wird.

Die Fiirsorgetdtigkeit des Vormundes fiir entmiindete Erwachsene erstreckt
sich auf den Schutz und den Beistand in allen persdnlichen Angelegenheiten,
ndtigenfalls auch in der Unterbringung in einer Anstalt, welche freilich die
Zustimmung der Vormundschaftsbehorde erfordert. Fiir Art und Umfang
der Fiirsorge ist der Entmiindungsgrund maBgebend. Je nach dem steht die
personliche Fiirsorge oder mehr die stellvertretende und verwaltende Tatig-
keit im Vordergrund. Die personliche Fiirsorge ist auBerordentlich wichtig
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fiir Trunksiichtige, Lasterhafte, Arbeitsscheue und Gebrechliche. Sehr ver-
antwortungsvoll ist sie fiir noch einigermaBen ansprechbare und in Frei-
heit lebende Geisteskranke.

Zur Uebernahme einer Vormundschaft sind verpflichtet die ménnlichen
Verwandten und der Ehemann der zu bevormundenden Person, sowie alle
in biirgerlichen Ehren und Rechten stehenden Minner, die im Vormund-
schaftskreise wohnen, Es besteht grundsétzlich die Pflicht zur Uebernahme
einer, hochstens zweier Vormundschaften. Grund zur Ablehnung sind das
Alter iiber 60 Jahre oder korperliche Gebrechlichkeit. Nicht wahlbar ist, wer
selbst bevormundet ist, wer einen unehrenhaften Lebenswandel fiihrt, wer
Interessen hat, die denjenigen der zu bevormundenden Person widerstrei-
ten oder wer mit dieser Person verfeindet ist. Frauen konnen ohne weiteres
Vormund sein, wenn sie die notwendigen Voraussetzungen besitzen; sie
sind aber zur Uebernahme einer Vormundschaft nicht verpflichtet. Es emp-
fiehlt sich namentlich bei zu bevormundenden Mé&dchen, vermehrt Frauen
zu bestimmen. Es bestidnde auch die Moglichkeit, im Einzelfalle zwei Vor-
miinder zu ernennen, wobei dem einen die stellvertretende Aufgabe und die
Vermogensverwaltung, dem andern die rein personliche Fiirsorge anver-
traut wiirde.

Fiir das aufereheliche Kind hat die Vormundschaftsbehorde in jedem Falle
einen Beistand zu bestellen und zwar schon, wenn die Kindsmutter die sog.
Schwangerschaftsanzeige macht, sonst aber spédtestens nach Geburt. Jdhr-
lich kommen in der Schweiz iiber 3000 auBereheliche Kinder zur Welt und
es kommt deshalb dieser Beistandsschaft eine grofe Bedeutung zu. Der
Beistand ist dazu bestellt, fiir die rechtzeitige Feststellung der Vaterschaft
zu sorgen, nach Moglichkeit die Erfiillung der Pflichten durch den auBer-
ehelichen Vater sicherzustellen und ndétigenfalls Vaterschaftsklage einzulei-
ten. Er wird gegebenenfalls auch darauf zu achten haben, ob die Voraus-
setzungen fiir die Zusprechung des Kindes mit Standesfolge an den Vater
gegeben sind und ob diese Zusprechung im Interesse des Kindes liegt. Er
wird auch iiber die Sorgepflicht der Mutter fiir das Kind wachen. Es steht
dem Vormund zu, allein im Namen des Kindes gegen den Vater zu klagen,
auch wenn die Mutter selbst keine Klage erhebt. Fiir die Mutter des Kindes
obliegt dem Beistand keine direkte Sorge- und Beistandspflicht. Trotzdem
wird sich die Sorge des Beistandes hdufig auch auf die Mutter erstrecken,
schon allein um der Sorge fiir das Kind willen,

Der dem Vormundschaftsrecht innewohnende Fiirsorge-und Schutzgedanke
macht es allen vormundschaftlichen Organen zur Pflicht, mit allen andern
staatlichen und privaten Institutionen zusammenzuarbeiten, deren Bestre-
bungen und Aufgaben in die gleiche oder dhnliche Richtung gehen. Das Ar-
menwesen kann allenfalls finanzielle Mittel zur Verfiigung stellen, die In-
validenversicherung die Einordnung in das Erwerbsleben fordern, das Ju-
gendgericht niitzliche MaBnahmen treffen. Wohl aus dem Gedanken der
Zusammenarbeit ist in Innerrhoden die Vormundschaftsbehdrde auch Jugend-
gericht.

«Gute Eltern nachzuahmen, soll nicht nur oberste Richtschnur jedes Vor-
mundes seiny, dieser Satz soll auch das Leitmotiv jeder vormundschaftlichen
Handlung und Entscheidung bilden, die von vormundschaftlichen Behdrden
getroffen werden. Mit dieser Forderung schlieBt Regierungsrat Miiller seinen
mit groBem Beifall aufgenommenen Vortrag.

Prisident Pfarrer . Boni verdankt Regierungsrat Miiller seine Arbeit, die
beweist, daB er ein griindlicher Kenner und exakter, warmherziger Betreuer
des Vormundschaftswesens ist,
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Der neugewdhlte Prasident, Walter Preisig, leitet die kurze Diskussion:
Frdaulein Niederer, Fiirsorgerin in Herisau, muB aus Erfahrung leider fest-
stellen, daB die Beh6rden oft zu spat einschreiten, wenn das Kind durch die
Eindriicke in der Kindheit schon arg geschadigt ist. Namentlich zogert man
mit dem Entzug der elterlichen Gewalt oft zu lange. Gemeindehauptmann
Bleiker, Schwellbrunn, erachtet die Unterbringung eines gefahrdeten Kin-
des in einer vertrauenswiirdigen Familie immer noch als die beste Losung.

In einem SchluBwort tritt Regierungsrat Miiller auf die Gedanken der Dis-
kussionsredner ein.

Der AbschluBB

Wihrend dem Mittagessen iiberbrachte in kostlicher Ansprache Bezirks-
hauptmann Steuble die GriiBe der Gemeinde und der Bevdlkerung von Ap-
penzell. Er wiirdigte die segensreiche Tatigkeit der Gesellschaft, die im
Jahrbuch verfolgt werden kann. Dem abtretenden Prasidenten, Pfarrer J.
Boni, wiinscht er einen schonen Lebensabend in Bern, lieber aber nocn
irgendwo im Appenzellerland. Er schlieBt seine dankbar aufgenommene An-
sprache mit den Worten: «Téatige Liebe heilt alle Wunden, bloBe Worte
mehren nur den Schmerz.» Ein Bub und ein Madchen in Innerrhodertracht
griiBen in frisch vorgetragenem Innerrhoderdialekt die Gaste und ein Dop-
pelquartett erfreut die Versammlung mit flott vorgetragenen Liedern. Un-
ser Landsgemeindelied, gemeinsam gesungen, gab der 128. Jahresversamm-
lung der Gemeinniitzigen Gesellschaft, als der letzten, von Pfarrer ]. Boni
geleiteten, den wiirdigen Ausklang.

Der Aktuar: Richard Hunziker.

122



	Rückblick auf die 128. Jahresversammlung der Appenzellischen Gemeinnützigen Gesellschaft

